
 

 

Orientierungshilfen zum Abfassen einer Meldung 
 

Die „8-W-Fragen“ 
 

1. Wann?  - Spielminute 
2. Wo?  - Ort des Vergehens (in welcher Spielhälfte, wie weit      

vom Strafraum entfernt, zu welcher Seite gewandt) 
3. Wer?  -  Schuldiger 
4. Wem?  - Opfer 
5. Was?  - Tat 
6. Wo?  - bezogen auf den Ball (wo war der Ball bei der Tat?) 
7. Wo?  - bezogen auf den Schiri (wo war der SR bei der Tat?) 
8. Wie?  - Spielfortsetzung 
 
 
Was ist generell beim Verfassen einer Meldung zu beachten? 
 

- klare, kurze Sätze 
- keine Vermutungen (vielleicht...) 
- keine Wertung (wie z.B. brutal, ekelerregend etc.) 
- keine Absicht unterstellen (Ausnahme: Handspiel) [um eine solche Meinung 

zu verdeutlichen: „Der Ball war zwar in Spielnähe, der Angriff galt aber seinem 
Gegenspieler.“] 

- keine genauen Meterangaben (entw. „ca.“ oder „von ... bis ...“) 
- Begriffe wie „Tätlichkeit“ oder „Notbremse“ vermeiden 
- fair gegenüber dem Spieler sein (falsche Angaben haben evtl. eine 

Rechtsausschussverhandlung zur Folge, auf der der SR überführt werden kann)  
 
 
Ist der Grund für einen Feldverweis sowohl ein Vergehen, das einen FV mit sich führt 
(z.B. Grätschen von hinten in die Beine), als auch eine Notbremse, so ist das 
feldverweiswürdige Vergehen ausführlichst zu beschreiben. Die Notbremse muss 
hierbei nur am Rande erwähnt werden. 
 
Beispiel: 
In der 24. Spielminute schlug in Höhe der Mittellinie der Spieler A vom Verein B 
seinem Gegenspieler C vom Verein D mit der Faust ins Gesicht. Der Ball befand sich 
ca. 20-25 Meter entfernt und war im Spiel. Ich befand mich ca. 10-15 Meter von den 
Spielern A und C entfernt und hatte freien Blick auf das Geschehen. Nach dem 
Feldverweis (Pass einliegend) für den Spieler A von B wurde das Spiel mit direktem 
Freistoß für D fortgesetzt. Der Spieler C konnte nach kurzer Behandlung 
weiterspielen. 
 
Tipp: 
Lest euren Sonderbericht jemandem nicht beim Spiel Anwesenden vor. Wenn diese 
Person versteht, weshalb der Spieler des Feldes verwiesen wurde, versteht es der 
Klassenleiter auch. Erfahrene SR stehen euch bei der Verfassung einer Meldung 
auch immer zur Seite – einfach anrufen!!! 
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